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Teil I Betriebshaftpflichtversicherung

A Allgemeine Bestimmungen

Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB) und der folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers aus seinen sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnis-
sen und Tätigkeiten.

1.1 Betriebsbeschreibung

Diese ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Nachträgen.

1.2 Versicherte Nebenrisiken

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers

1.2.1 – als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer der Betriebsgebäude und 
-grundstücke (auch Garagen und Parkplätze) oder der für Wohnzwecke des Versicherungsneh-
mers und seiner Betriebsangehörigen genutzten Gebäude und Grundstücke, sowie aus Ver -
mietung, Verpachtung oder sonstiger Überlassung von zum Betriebsvermögen gehörenden
bebauten und unbebauten Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten an Dritte;

– als Weitervermieter von zu Betriebszwecken gemieteten bebauten und unbebauten Grund-
stücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten (auch Garagen, Parkplätzen) an Dritte.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in
den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung,
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).

Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten auch die gesetzli-
che Haftpflicht

– des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bau-, Reparatur- und Abbruchar-
beiten;

– des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB), wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

– der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Beleuchtung oder sonstigen Betreuung der Grund-
stücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser
Verrichtung erhoben werden. Soweit es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten handelt,
wird auf Teil I Abschnitt A Ziffer 1.3.1 verwiesen;

– des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.

1.2.2 aus seinen Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, die ausschließlich für den versicherten
Betrieb bestimmt sind (z.B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergärten und der-
gleichen), und aus Vorhandensein und Betätigung einer Werks- oder Betriebsfeuerwehr und aus
Überlassen von Plätzen, Räumen und Geräten an die Sportgemeinschaft seines Betriebes.

Mitversichert ist die Haftpflicht aus der Betätigung der Betriebssportgemeinschaft sowie die persön-
liche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betätigung in dieser.

1.2.3 als Inhaber von Ladengeschäften für Zwecke des versicherten Betriebes und aus dem direkten Ver-
kauf eigener landwirtschaftlicher Erzeugnisse, auch auf Wochenmärkten sowie das Abernten von
Produkten durch Endverbraucher.

1.3 Mitversicherte Personen

1.3.1 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht

– der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat,
sowie der angestellten Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicher-
heitsgesetz), Sicherheitsbeauftragten (gemäß § 22 Sozialgesetzbuch (SGB) VII) und der Beauf-
tragten für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Abfallbeseitigung, Datenschutz
und dergleichen in dieser Eigenschaft;

– sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb des Versicherungsnehmers einge-
gliederten Personen (Mitarbeiter fremder Unternehmen, Leiharbeiter, Praktikanten sowie freie
Mitarbeiter aus ihrer Betätigung für den Versicherungsnehmer) für Schäden, die sie in Aus-
führung ihrer dienstlichen Verrichtung verursachen; eine für freie Mitarbeiter bestehende Haft-
pflichtversicherung geht dieser Deckung vor.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII
 handelt.

1.3.2 Mitversichert ist ferner die persönliche gesetzliche Haftpflicht der aus den Diensten des Versiche-
rungsnehmers ausgeschiedenen – ehemaligen – gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
und der sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

1.4 Produktrisiko

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen- und Sachschäden,
die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen entstehen.

1.
Versichertes Risiko
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Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

2.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungs-
kosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

2.2 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada geltend gemachten werden, beteiligt
sich der Versicherungsnehmer an jedem Versicherungsfall mit 10 %, mindestens 2.500 EUR, höch-
stens 50.000 EUR. 

Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

2.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten
liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

2.4 Zu ausländischen Versicherungsfällen: siehe Teil I Abschnitt B Ziffer 4.

B Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Eingeschlossen sind – in Abweichung von Ziffer 7.14 (1) AHB – Ansprüche wegen Sachschäden durch
Abwässer einschließlich solcher Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals
auftreten, sofern es sich nicht um ausgeschlossene Umweltschäden gemäß Ziffer 7.10 (b) AHB handelt.

Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzungen und Ver -
stopfungen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.5 (3) AHB – auch Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des
Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für
den der gesetzliche Vertreter nicht persönlich verantwortlich ist.

Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffer 7.4 (3) AHB – auch Haftpflichtansprüche mitver -
sicherter Personen untereinander wegen

3.1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in dem Unternehmen handelt, in dem
die schadenverursachende Person beschäftigt ist;

3.2 Sachschäden, sofern diese mehr als 100 EUR je Versicherungsfall betragen;

3.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen im Umfang des Teils I Abschnitt B
Ziffer 10.1.

4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle

a) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen
und Märkten;

b) durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Ver-
sicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen;

c) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen
(ausgenommen USA und Kanada);

d) aus Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch Inspektionen und Kundendienst) im
europäischen Ausland.

e) Nur für gewerbliche Tierhaltung: Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Anlass einer
vorübergehenden gewerblichen Tätigkeit bis zu einem Jahr im europäischen Ausland. Dies gilt
auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Hüter von mitversicherten Tieren.

4.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut
worden sind. Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des SGB VII unterliegen (Ziffer 7.9 AHB).

4.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten,
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

4.
Auslandsschäden

3.
Ansprüche mitversicherter 
Personen untereinander

2.
Ansprüche der gesetzlichen Ver-
treter des Versicherungsnehmers

1.
Abwässersachschäden

2.
Inländische Versicherungsfälle,
die im Ausland geltend gemacht
werden
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4.4 Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien und Kanada oder in den USA/US-Territorien und
Kanada geltend gemachten Ansprüchen, beteiligt sich der Versicherungsnehmer an jedem Versiche-
rungsfall mit 10 %, mindestens 2.500 EUR, höchstens 50.000 EUR. 

Kosten gelten als Schadens ersatzleistungen.

4.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten
liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, mit dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Beschädigung, Vernichtung sowie Abhandenkommen von Sachen
der Betriebsangehörigen und der Besucher und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, sofern die
Beschädigung, die Vernichtung sowie das Abhandenkommen die ursächlich zusammenhängende Folge
eines Ereignisses ist, das mit dem versicherten Betrieb in räumlicher oder tätigkeitsbedingter Verbindung
steht.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren (einschließlich
Sparbüchern), Scheck- und Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkeiten und anderen Wertsachen.

Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende
Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener
weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldens unabhängig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

7.1 Versichert ist – insoweit abweichend von Ziffern 7.7, 7.15 und 7.16 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der
Bereit stellung elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, soweit es
sich handelt um Schäden aus

a) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenverän-
derung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften  Spei -
cherung von Daten bei Dritten und zwar wegen

– sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenverände-
rungen sowie

– der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten Speiche-
rung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

c) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch;

Für Buchstaben a) bis c) gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereit -
gestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall)
gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese
können auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, finden die Rechtsfolgen gemäß Ziffer 26.
AHB Anwendung.

d) der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für
immaterielle Ansprüche, nicht jedoch von Urheberrechten;

e) der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle
Ansprüche.

Für Buchstaben d) und e) gilt:

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer

– Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung
gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unter -
lassung oder Widerruf handelt;

– Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den Versiche-
rungsnehmer.

Voraussetzung für die Leistung des Versicherers ist, dass der Versicherer vom Beginn eines Verfah-
rens unverzüglich, spätestens fünf Werktage nach Zustellung der Klage-, Antragsschrift oder des
Gerichtsbeschlusses, vollständig unterrichtet wird. Auf Ziffer 25.5 AHB wird hingewiesen.

7.2 Im Rahmen der Deckungssumme für Vermögensschäden beträgt die Deckungssumme für diese
Zusatzversicherung 1.000.000 EUR, maximal jedoch 100.000 EUR für Schäden aus der Verletzung
von Namensrechten gemäß obiger Ziffer 7.1 e). Diese Deckungssumme stellt zugleich die Höchster-
satzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar. 

7.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
beruhen auf

– derselben Ursache,

7.
Internetrisiko

6.
Fehlen vereinbarter Eigenschaften

5.
Belegschafts- und Besucherhabe
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– gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen
 Mängeln. 

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

7.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistung
auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder
 Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungs-
kosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

7.5 Auslandsschäden

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Ausland.

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach
dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.

7.6 Risikoabgrenzungen / Ausschlüsse

7.6.1 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

d) Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;

e) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

f) Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

g) Anbieten von Zertifizierungsdiensten im Sinne des Signaturgesetzes (SigG)/Signaturverordnung
(SigV);

h) Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung besteht.

7.6.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche

a) die im Zusammenhang stehen mit

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informatio-
nen (z.B. Spamming),

– Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-
Nutzer gesammelt werden können;

b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung ste-
hen, geltend gemacht werden;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtver -
letzungen herbeigeführt haben.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Schäden aus dem Besitz, Halten
und Gebrauch von nicht zulassungs- und/oder nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen einschließlich
selbstfahrender Arbeitsmaschinen und Anhängern – abweichend von Teil I Abschnitt C Ziffer 6 – gemäß den
nachstehenden Bestimmungen.

Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden aus Besitz, Halten und Gebrauch von Kraftfahrzeugen aller Art
und Anhängern, die nach den Bestimmungen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) und des
Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) nicht der Zulassungs- und/oder Versicherungspflicht unterliegen,
soweit es sich handelt um:

– Kraftfahrzeuge, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 6 km/h nicht übersteigt;

– selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z.B. Mähdrescher, Motorsägen, Universalgeräte) und Stapler, deren
Höchstgeschwindigkeit 20 km/h nicht übersteigt;

– Anhänger, soweit diese nicht in Verbindung mit einem zulassungs- oder versicherungspflichtigen Zug-
fahrzeug gebraucht werden;

– Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit, sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen
und Stapler mit mehr als 20 km/h, 
die nur innerhalb solcher Betriebsgrundstücke verkehren, die weder öffentliche Verkehrsflächen noch
beschränkt öffentliche Verkehrsflächen darstellen

oder

die öffentliche und/oder beschränkt öffentliche Verkehrsflächen befahren, wenn dieses behördlich
erlaubt oder genehmigt ist und dadurch gleichzeitig die Zulassungs- und Versicherungspflicht entfällt.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung
der versicherten Fahrzeuge an betriebsfremde Personen. Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der-
jenigen, denen die Fahrzeuge etc. überlassen worden sind.

8.
Kraftfahrzeuge einschließlich
selbstfahrende Arbeitsmaschinen
und Anhänger
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Kein Versicherungsschutz besteht – insoweit auch abweichend von Teil I Abschnitt D Ziffer 1.10 – für Schä-
den an den Kraftfahrzeugen und Anhängern selbst und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen des Versicherungsnehmers oder des Geschädigten
besteht, gehen diese Versicherungen vor.

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und völligen Betriebs- und/oder Produkti-
ons- und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen Gründen wie z.B. Änderung der Rechts-
form, Kündigung durch einen der Vertragspartner) beendet, besteht Versicherungsschutz bis zu 5 Jahre nach
Vertragsbeendigung im nachfolgend genannten Umfang.

9.1 Abweichend von Ziffer 17 AHB besteht Versicherungsschutz im Umfang des Vertrages für Versiche-
rungsfälle, die nach dem Zeitpunkt des Risikowegfalls eintreten, deren Ursachen aber vor diesem
Zeitpunkt gesetzt wurden.

9.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung vorhandenen
versicherten Risiken.

9.3 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Wegfall des
Risikos geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der
Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Risiko weggefallen ist.

10.1 Vermögensschäden – Datenschutz

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der
Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

10.2 Sonstige Vermögensschäden

10.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

10.2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-
keit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung;

g) aus Rationalisierung und Automatisierung;

h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher,
Pächter oder Leasingnehmer von Grundstücken und Gebäuden durch Vertrag übernommene gesetzliche
Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners.

Für Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, besteht Ver -
sicherungsschutz im Rahmen des Vertrages. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit ihrem Eintritt, ohne
dass es einer besonderen Anzeige bedarf.

Die einschränkenden Bestimmungen der Ziffer 4.2 AHB finden bezüglich der Deckungssummen keine
Anwendung.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch nicht auf die Gefahren, die mit dem Eigentum, Besitz oder
Betrieb von Luft-/Raumfahrzeugen aller Art, mit der Herstellung von Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen für
Luft-/Raumfahrzeuge sowie mit Tätigkeiten (z.B. Wartung, Reparatur, Beförderung) an Luft-/Raumfahrzeugen
oder Luft-/Raumfahrzeugteilen verbunden sind.

12.
Vorsorgeversicherung

11.
Vertraglich übernommene 
Haftpflicht

10.
Vermögensschäden

9.
Nachhaftung
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C Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch im Ausland gelegene Betriebsstätten,
Betriebsstandorte und betriebliche Nebenrisiken (siehe aber Teil I Abschnitt B Ziffer 4).  

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Bergschäden (im Sinne des § 114 Bundesberggesetz
(BBergG)), soweit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör han-
delt sowie Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser-
und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf
eigen noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche nach den Art. 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

6.1 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversi-
cherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe aber Teil I Abschnitt B Ziffer 8 und ggf. Teil I
Abschnitt D Ziffer 1.12.5).

6.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden (siehe aber Teil I Abschnitt D Ziffer 3.4).

6.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

6.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 6.1 und 6.2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahr-
zeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine
 dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in
Betrieb gesetzt wird.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Besitz oder Betrieb von Luftlandeplätzen.

8.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-/Raumfahr-
zeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-/Raumfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.

8.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

8.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-/Raumfahrzeugen oder Tei-
len für Luft-/Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft-/Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft-/Raumfahrzeuge bestimmt waren;

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-/
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft-/Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der 
Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden
durch Luft-/Raumfahrzeuge.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch

a) Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

b) Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung von
Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- oder sonstige Servicearbeiten im Zusammenhang mit
Offshore-Anlagen;

c) Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-Anlagen
bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer / vor der Küste gelegene Risiken (z.B. Ölplattformen, Bohrinseln, Pipelines,
Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hochwasser.

9.
Offshore-Anlagen

8.
Luft-/Raumfahrzeuge

7.
Luftlandeplätze

6.
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug -
anhänger/Wasserfahrzeuge

5.
Entschädigung mit Strafcharakter

4.
Code Civil oder gleichartige
Bestimmungen

3.
Betriebsfremde Risiken

2. 
Bergschäden

1. 
Ausländische Betriebsstätten,
Betriebsstandorte und betrieb -
liche Nebenrisiken
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Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Pensionstieren und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Besitz und Betrieb von Rohrleitungen für Gas, Benzin, Öl,
Ölprodukte oder sonstige gefährliche Produkte, soweit die Leitungen außerhalb des versicherten Betriebes
liegen und nicht seiner Eigenversorgung dienen. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch Schimmelpilz (einschließlich Sporen) oder
sonstigem Pilzbefall jeglicher Art, welche direkt oder indirekt verursacht wurden.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng -
stoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuer -
werken.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Perso-
nen oder Sachen sowie aus der selbstständigen oder nicht selbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb.

D Besonderheiten zu bestimmten Betriebsarten

1.1 Ansprüche gemäß Sozialgesetzbuch

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Ansprüchen gemäß dem SGB von Sozialversiche-
rungsträgern durch Schadenfälle von Angehörigen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher
Gemeinschaft leben – in teil weiser Abweichung von Ziffer 7.5 (1) AHB.

1.2 Hunde und Nutztiere

Versicherungsschutz besteht für Schäden aus Halten, Hüten und Verwenden von Hunden und von
Nutztieren (auch Zuchttieren) im versicherten Betrieb.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt.
Von jedem Flurschaden durch Weidevieh hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu tragen.

1.3 Zugtiere

Mitversichert ist das Halten, Hüten und Verwenden von Zugtieren, die nicht ausschließlich für
eigene land- oder forstwirtschaftliche Zwecke, sondern auch für Lohnfuhren oder im eigenen
gewerblichen Betrieb (räumlich mit Land- und Forstwirtschaft verbunden) verwendet werden.

Für Reittiere (auch Pensionstiere) besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn die Mitversicherung
vereinbart und im Versicherungsschein genannt wird. 

Von jedem Flurschaden durch Weidevieh hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu tragen.

1.4 Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und andere Mittel

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkraut, Schäd-
lingsbekämpfungs- und Düngemitteln innerhalb des versicherten Betriebes.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

– wegen Schäden am behandelten Gut und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

– wegen Schäden durch bewusstes Abweichen von Gebrauchsanweisungen und behördlichen Vor-
schriften;

– wegen Schäden durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft.

Die Verwendung außerhalb des versicherten Betriebes bedarf besonderer Vereinbarung.

1.5 Gewahrsamsschäden

1.5.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.6 und 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Ver -
sicherungsnehmers bei Beschädigung und Verlust von fremden Sachen – auch Zugmaschinen und
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, jedoch
nicht Kraftfahrzeuge anderer Art – die der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen hat
oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, in folgendem Umfang:

a) Soweit der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz aus anderen bestehenden Verträgen 
(z.B. Kraftfahrthaftpflichtversicherung) beanspruchen kann, gehen die Ansprüche aus den ande-
ren Verträgen dieser Versicherung vor.

b) Versicherungsschutz besteht für Sachen, die der Versicherungsnehmer nur kurzfristig, längstens
für einen Monat, zum Gebrauch im eigenen land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb, im
Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder des überbetrieblichen Maschineneinsatzes in Gewahrsam
hat. Das Risiko der hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Beförderung mit Kraft-
fahrzeugen aller Art ist eingeschlossen.

10.
Pensionstiere

1.
Land- und forstwirtschaftliche
Betriebe

14.
Teilnahme am Eisenbahnbetrieb/
Besitz oder Betrieb von Bahnen

13.
Sprengstoffe, Feuerwerke

12.
Schimmelpilz

11.
Rohrleitungen
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c) Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versicherungsschutz für Schäden an den
benutzten Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kfz aller Art verbundenen
Anhängern und Arbeitsgeräten auf solche Schäden, die auf ein Unfallereignis, auf Brand oder
Explosion zurückzuführen sind. Unfallschäden im Sinne dieser Bestimmung sind solche
 Schäden, die auf ein unmittelbar von außen, plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes
Ereignis zurückzuführen sind.

Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfallschäden. Bremsschäden im Sinne
dieser Bestimmung sind nur solche Schäden, die unmittelbar durch den Bremsvorgang entste-
hen. Betriebsschäden im Sinne dieser Bestimmung sind alle Schäden, die durch falsche Bedie-
nung unmittelbar an den fremden Zugmaschinen, Anhängern, selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
nen und mit Kraftfahrzeugen verbundenen Anhängern entstanden sind. Reine Bruchschäden
sind im Gegensatz zu einem Gewaltbruch solche Schäden, bei denen es sich um einen Ermü-
dungsbruch handelt.

Beschädigungen, die bei Feld- und ähnlichen Arbeiten durch die Bodenbearbeitung, insbeson-
dere durch Steine oder sonstige Gegenstände auf oder im Boden entstehen, gelten als von der
Versicherung ausgeschlossene Betriebsschäden.

Werden durch Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden Unfälle im Sinne von Absatz 1 aus-
gelöst, so bleiben Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden auch in diesen Fällen von der Ver-
sicherung ausgeschlossen, während die Unfallschäden (Folgeschäden) gedeckt sind.

1.5.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schäden

– am Inventar gepachteter Betriebe,

– an in Weide genommenen Tieren,

– an fremden Tieren anlässlich der Beförderung mit Kraftfahrzeugen,

– an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungsnehmers stehen, es sei denn, dass das
Miteigentum nur durch die Mitgliedschaft zu einer eingetragenen Genossenschaft begründet
wird 

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Ausgeschlossen sind über den Sachschaden hinausgehende Schadenersatzansprüche, insbeson-
dere für Nutzungsverlust, ferner für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung der Sache
sowie für die Erfüllung von Verträgen.

Die Deckungssumme je Gewahrsamsschaden ist im Rahmen der Deckungssumme für Sachschäden
begrenzt auf 15.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle Schadenereignisse eines Versicherungs-
jahres beträgt das Doppelte dieser Deckungssumme.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall mit 250 EUR.

1.6 Nebenbetriebe

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus sonstigen Nebenbetrieben, die dem versicherten
Betrieb dienen und sofern dafür keine Gewerbeanmeldung erforderlich ist.

Für Schankwirtschaften sowie Hecken-, Strauß-, Besen-, Kranzwirtschaften und dergleichen sowie
Betten abgabe an Feriengäste ist Versicherungsschutz besonders zu beantragen.

1.7 Elektrisch geladene Weidezäune

Versichert ist der Besitz und die Verwendung elektrisch geladener Weidezäune, die den Vorschriften
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker e. V. (VDE) entsprechen.

1.8 Abbrennen von Unkraut- und Ernterückständen

Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle aus dem erlaubten Verbrennen von Unkraut- und
 Ernterückständen. 

1.9 Mietsachschäden

1.9.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus Schäden, die anlässlich von Geschäftsreisen an gemieteten Räumlichkeiten und an
deren Ausstattung entstehen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

1.9.2 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus Schäden, die an gemieteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtun-
gen, Produktionsanlagen und dergleichen) durch Brand, Explosion, Leitungswasser und – insoweit
abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB – durch Abwässer entstehen und alle sich daraus ergebenden
Ver mögensschäden, sofern es sich nicht um gemäß Ziffer 7.10 (b) AHB ausgeschlossene Umwelt-
schäden handelt.

1.9.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

a) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

b) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat;

c) von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) Absatz 2 AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie mit
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital
mehrheitlich verbunden sind und unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen;

e) wegen Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Beanspruchung;
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f) wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie
an Elektro- und Gasgeräten;

g) wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern
kann.

1.9.4 Ausgeschlossen sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei
übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. Der Wortlaut dieses Abkommens
wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

1.10 Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – Tätigkeitsschäden in folgendem Umfang:

1.10.1 Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Land- und Wasserfahr -
zeugen, Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben von
oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Ent-
ladens entstehen. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen
(Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Contai-
nern.

1.10.2 Leitungsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische
Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberleitungen und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an her -
gestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

1.10.3 Sonstige Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die an fremden Sachen durch eine
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen ent-
standen sind und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen
entstanden sind;

– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner
gewerblichen und beruflichen Tätigkeit benutzt hat;

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 7.8 AHB (Schäden an hergestellten
oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der 

– Beschädigung von Sachen, die sich beim VN zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder zu
sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die von ihm übernommen wurden;

– Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern durch/oder beim Be- und 
Entladen.

Die Höchstersatzleistung für sonstige Tätigkeitsschäden beträgt innerhalb der Deckungssumme für
Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Deckungssumme.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem derartigen Versicherungsfall mit 250 EUR.

1.11 Privathaftpflichtversicherung 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Privatperson. Mitver -
sichert ist die gleichartige Haftpflicht aller mit dem Versicherungsnehmer auf dem Betriebsgrund-
stück lebenden voll- und minderjährigen Angehörigen, Altenteiler/Altsitzer und Hoferben.

Es gelten die im Versicherungsschein genannten Deckungssummen und Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen für die Privathaftpflichtversicherung.

1.12 Sofern vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gelten nachfolgende Risiken im folgenden
Umfang mitversichert:

1.12.1 Halten, Hüten und Verwenden von Reittieren (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel, usw.) –
auch von Pensionstieren

1.12.2 Verwenden von Kutschen und Planwagen

1.12.3 Kleine ländliche Schankwirtschaft ohne Beherbergung, die als Nebenbetrieb der Land- und Forst-
wirtschaft ausschließlich vom Versicherungsnehmer und seinen Familienangehörigen nebenberuf-
lich versehen wird, sowie Hecken-, Strauß-, Besen-, Kranzwirtschaften und dergleichen

1.12.4 „Ferien auf dem Bauernhof“

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Abgabe von nicht mehr als 8 Betten zu Beherber-
gungszwecken inklusive der Abgabe von Speisen und Getränken an die Gäste.
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1.12.5 Zulassungs- und/oder versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge und Anhänger

Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden aus Besitz, Halten und Gebrauch von versicherungs-
pflichtigen, aber nicht zulassungspflichtigen oder von der Zulassungspflicht befreiten Kraftfahrzeu-
gen aller Art und Anhängern, soweit sie auf beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb eige-
ner oder fremder Betriebsgrundstücke oder mit einer behördlichen Ausnahmegenehmigung auf
öffentlichen Wegen und Plätzen eingesetzt werden.

Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffern 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB.

Versicherungsschutz besteht dabei nach Maßgabe des Pflichtversicherungsgesetzes und der Kraft-
fahrzeug-Pflichtversicherungsordnung, soweit diese speziellere oder abweichende Regelungen ent-
halten.

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen und in der Höhe der Deckungssummen dieses Vertrages
zur Verfügung gestellt, stets werden jedoch Deckungssummen nach Maßgabe der Mindestversiche-
rungssummen des Pflichtversicherungsgesetzes geboten.

Kein Versicherungsschutz besteht für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf eigenen oder fremden
Betriebsgrundstücken im Ausland eingesetzt werden, auch dann nicht, wenn Unternehmen im Aus-
land mitversichert sind.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plät-
zen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gelegentlichen Über-
lassung der versicherten Fahrzeuge an betriebsfremde Personen. Nicht versichert ist die persönliche
Haftpflicht derjenigen, denen die Fahrzeuge etc. überlassen worden sind.

Kein Versicherungsschutz besteht – insoweit auch abweichend von Teil I Abschnitt B Ziffer 10 – für 
Schäden an den Kraftfahrzeugen und Anhängern selbst und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.

Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen des Versicherungsnehmers oder des
Geschädigten besteht, gehen diese Versicherungen vor.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus

a) dem Besitz, Halten und Gebrauch von Kfz gemäß den Bestimmungen Teil I Abschnitt D Ziffer 1.12.5;

b) dem Halten von Pferden.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden der Genossen und ihrer Angehörigen, denen
Maschinen überlassen sind.

Generell gilt: Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Flurschaden mit 100 EUR.

3.1 Wanderschäfereien / Schäfereien

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter von bis zu 
3 Hunden. 

3.2 Zuchtviehgenossenschaften

3.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt.
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall durch Deckschaden mit 100 EUR.

3.2.2 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche von Genossenschaftsmitgliedern und deren Familien -
angehörigen aus Schäden durch Zuchttiere des Versicherungsnehmers, die bei diesen Genossen-
schaftsmitgliedern untergebracht sind.

3.3 Tierzuchtbetriebe (nicht Hunde-, Kleintier-, Fisch- und Geflügelzucht)

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt.
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall durch Deckschaden mit 100 EUR.

3.4 Fischerei und Fischzuchtbetriebe

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Verwendung von Kähnen und Nachen in
den versicherten Gewässern.

3.5 Hundezucht und -dressur

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Figuranten (Scheinverbrechern).
Sämtliche vorhandenen

a) Stammhunde/nicht zum Verkauf bestimmte Hunde,

3.
Gewerbliche Tierhaltung

2.
Landwirtschaftliche Lohn -
maschinenbetriebe und 
Maschinengenossenschaften
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b) gezüchtete Hunde, zum Verkauf bestimmte Hunde – soweit diese älter als 3 Monate sind,

c) zur Dressur übernommene Hunde 

müssen zur Beitragsberechnung angegeben werden (ausgenommen Jagdhunde, für die Versiche-
rungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung besteht).

Für Hundezucht-/Hundedressurvereine wird Versicherungsschutz ausschließlich durch eine 
Vereinshaftpflichtversicherung geboten.

3.6 Tier- und Viehhändler (nicht zoologischer Handel)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter von Tieren, die für den
Handel bestimmt sind.

3.7 Reitschulen, Pferdevermietungsunternehmen, Pferdepensionsbetriebe und dergleichen

Nicht versichert sind Schäden an den Pensionstieren sowie die persönliche Haftpflicht der fremden
Tierbenutzer.

3.8 Tierheime, Tierpensionen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Tierhüter.

Nicht versichert sind Schäden an den übernommenen Tieren sowie die persönliche Haftpflicht der
fremden Tierhalter.

Teil II Erweiterte Produkthaftpflichtdeckung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Sofern vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gelten nachstehende Besondere Bedingungen und
Risikobeschreibungen mitversichert:

Eingeschlossen sind – wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden – in teilweiser Abän-
derung von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB gesetzliche Schadensersatzansprüche, die aus der Herstellung oder
 Lieferung mangelhafter Erzeugnisse oder Leistungen einschließlich der Falschlieferung von Erzeugnissen
resultieren, soweit es sich handelt um

1.1. gesetzliche Schadensersatzansprüche Dritter infolge Mangelhaftigkeit von Sachen, die erst durch
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der gelieferten Erzeugnisse mit Gesamtprodukten Drit-
ter entstehen, und zwar

1.1.1 wegen Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte;

1.1.2 wegen der für die Herstellung des Gesamtproduktes aufgewandten Kosten mit Ausnahme des Ent-
gelts für das mangelhafte Erzeugnis des Versicherungsnehmers;

1.1.3 wegen Aufwendungen, die zusätzlich wegen einer rechtlich und wirtschaftlich notwendigen Nach-
besserung des Gesamtproduktes oder einer anderen Schadenbeseitigung entstehen. Der Versiche-
rer ersetzt die entstehenden  Aufwendungen in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für das
gelieferte Erzeugnis zum Verkaufspreis des Gesamtproduktes steht (siehe aber Teil II Ziffer 7.9);

1.1.4 wegen eines weiteren Vermögensnachteils, weil das Gesamtprodukt nicht oder nur mit einem Preis-
nachlass veräußert werden kann (siehe aber Teil II Ziffer 7.9). Der Versicherer ersetzt den Schaden in
dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für das gelieferte Erzeugnis zu dem Verkaufspreis steht, der
bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung für das Gesamtprodukt zu erwarten gewesen wäre;

1.1.5 wegen der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers infolge eines sich daraus ergebenden Produk-
tionsausfalls unmittelbar entstehenden Kosten. Ansprüche wegen eines darüber hinausgehenden
Schadens durch den Produktionsausfall sind nicht versichert.

1.2 gesetzliche Schadensersatzansprüche Dritter 

1.2.1 wegen Kosten für die Weiterverarbeitung oder Weiterbearbeitung eines mangelhaften Erzeugnisses
– ohne dass eine Vermischung, Verbindung oder Verarbeitung mit anderen Produkten stattfindet -,
sofern das verarbeitete oder bearbeitete Erzeugnis unveräußerlich ist;

1.2.2 wegen Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbesserung der weiter-
verarbeiteten oder –bearbeiteten Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber
Teil II Ziffer 7.9). Vom Versicherungsschutz umfasst sind die Herstellkosten des Dritten mit Aus-
nahme des Entgelts für das mangelhafte Erzeugnis des Versicherungsnehmers;

1.2.3 wegen Kosten durch einen Preisnachlass der weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse.
Führt die Mangelhaftigkeit des vom Versicherungsnehmer gelieferten Erzeugnisses zu einem Preis-
nachlass für das Endprodukt, so ersetzt der Versicherer anstelle der Kosten den durch den Preis-
nachlass bedingten Mindererlös des Dritten (siehe aber Teil II Ziffer 7.9). Hiervon trägt der Ver -
sicherungsnehmer den Anteil, der dem Verhältnis des Entgelts für das gelieferte Erzeugnis zu dem
Verkaufspreis entspricht, der bei mangelfreier Lieferung für das Endprodukt zu erwarten gewesen
wäre.

Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte
Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten.

1.
Gegenstand der Versicherung
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Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrages eintretende Schadenereignis gemäß Ziffer
1.1 AHB. 

Das Schadenereignis ist bei: 
– Teil II Ziffer 1.1 der Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Erzeugnisse,

– Teil II Ziffer 1.2 der Zeitpunkt der Weiterverarbeitung oder Weiterbearbeitung der Erzeugnisse.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in
den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen aller während der Versicherungsdauer vorkommenden Schaden-
ereignisse, die – unbeschadet sonstiger Anzeigepflichten – dem Versicherer nicht später als drei Jahre nach
Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden.

Für Schäden durch Erzeugnisse, die vor Inkrafttreten dieser Ergänzungsdeckung (gemäß Teil II Ziffer 1) aus-
geliefert wurden, besteht abweichend von Ziffer 1.1 AHB kein Versicherungsschutz, selbst wenn das 
Schadenereignis während der Wirksamkeit des Vertrages eingetreten ist.

Es gilt die im Versicherungsschein genannte Deckungssumme für Schäden dieser Ergänzungsdeckung
(gemäß Teil II Ziffer 1) im Rahmen der Deckungssumme für Sachschäden. 

Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser
Deckungssumme.

Mehrere Schadenereignisse aus der gleichen Ursache, z.B. aus dem gleichen Konstruktions-, Produktions-
oder Instruktionsfehler, es sei denn, es besteht zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein innerer
Zusammenhang, oder aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Mängeln behaftet sind
(Serie), gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt  als ein Schadenereignis und in dem Zeitpunkt
eingetreten, in dem das erste dieser Schadenereignisse eingetreten ist.

Teilweise abweichend von Ziffer 1.1 AHB bezieht sich die zeitliche Geltung des Versicherungsschutzes aus-
schließlich auf Schadenereignisse solcher Serien, deren erstes Schadenereignis während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten ist, aber auch auf alle Schadenereignisse dieser Serien.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

An jedem Versicherungsfall der erweiterten Produkthaftpflichtversicherung gemäß Teil II Ziffer 1 beteiligt sich
der Versicherungsnehmer mit 10 %, mindestens 500 EUR, höchstens 5.000 EUR.

Nicht versichert sind, neben den bereits in Teil I Abschnitt C genannten Risikobegrenzungen und Ausschlüs-
sen:

7.1 Ansprüche, soweit diese nicht in Teil II Ziffer 1 ausdrücklich mitversichert sind,

a) auf Wandlung, Minderung, Nachbesserung, Neu- (Ersatz-)Lieferung;

b) aus Verzug;

c) wegen Nichterfüllung, soweit es sich nicht um ausdrücklich mitversicherte Mangelfolgeschäden
handelt;

d) aus der gesetzlichen Gefahrtragung (für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung); 

e) wegen Aufwendungen in Erwartung ordnungsgemäßer Leistung (z.B. vergebliche Investitionen). 

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt.

7.2 Ansprüche wegen Folgeschäden, z.B. Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall, unbeschadet
Teil II Ziffer 1.1.5; 

7.3 Ansprüche aus selbstständigen Garantiezusagen; 

7.4 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem Rechts-
mangel behaftet sind (z.B. Schäden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen Schutzrechten,
Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Verstößen in Wettbewerb und Werbung);

7.5 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziffer 7.8 AHB;

7.6 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften insbesondere bei Tier-
arzneimitteln, Masthilfen, Pflanzenschutzmitteln und Konservierungsstoffen sowie von schriftlichen
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt haben; 

7.7 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch bewusstes Abweichen von den Grundsätzen der "guten fachlichen Praxis" (ordnungsgemäße
Landwirtschaft) oder von Qualitätsstandards herbeigeführt haben; 

7.8 Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung
im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der Technik oder in sonsti-
ger Weise ausreichend erprobt waren. Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestell-
ten oder gelieferten Erzeugnissen weder in einem Funktionszusammenhang stehen noch deren
bestimmungsgemäßer Einwirkung unterliegen;

7.9 Ansprüche wegen Kosten gemäß Teil II Ziffer 1.1.3 und 1.2.2 sowie Ansprüche wegen Beseitigungs-
und Vernichtungskosten im Rahmen von Teil II Ziffer 1.1.4 und 1.2.3, die im Zusammenhang mit
einem Rückruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung
können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse

7. 
Risikobegrenzungen/
Ausschlüsse

6. 
Selbstbeteiligung

5. 
Serienschadenklausel

4.
Deckungssummen

3.
Vorumsätze

2. 
Versicherungsfall, Beginn des Ver-
sicherungsschutzes und zeitliche
Begrenzung
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des Versicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhende Auf-
forderung des Versicherungsnehmers, zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an Endverbrau-
cher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die Erzeugnisse von
autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel zu prüfen, die gegebenenfalls festgestellten Mängel
beheben oder andere namentlich benannte Maßnahmen durchführen zu lassen;

7.10 Ansprüche im Zusammenhang mit Vermehrung, Herstellung von und/oder Handel mit Saatgut bzw.
Pflanzgut;

7.11 Ansprüche aus Herstellung von und/oder Handel mit Futtermitteln.

Abweichend von Ziffer 13.1 AHB hat der Versicherungsnehmer wesentliche gefahrerhöhende Änderungen
oder Erweiterungen des Produktions- oder Tätigkeitsprogramms zwecks Vereinbarung neuer Beiträge und
Überprüfung der Bedingungen anzuzeigen. Wird eine solche Änderung oder Erweiterung nicht angezeigt, 
so erhöhen sich die vereinbarten Selbstbehalte in Schadenfällen, die mit einer solchen Änderung oder
Erweiterung im Zusammenhang stehen, auf das Doppelte.

Teil III Umwelthaftpflichtversicherung

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – im Rahmen und Umfang des Vertrages die
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und
Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer), wenn
diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die
unter Teil III Ziffer 2 fallen.

Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungs-
rechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benut-
zungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt.

1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen
und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (ein -
schließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf die Verwendung von Klärschlamm, Jauche,
Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz- und Düngemitteln.

1.4 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die
dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

1.5 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken:

1.5.1 Kleingebinde bis 500 Liter/Kilogramm je Einzelgebinde, sofern die Gesamtlagermenge aller Einzel-
gebinde eine Gesamtmenge von 5.000 Liter/Kilogramm je Betriebsstätte nicht übersteigt.

Wird jedoch diese Mengenschwelle überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig. Der
Versicherungsschutz bedarf dann insoweit besonderer Vereinbarung.

Versicherungsschutz bedarf dann insoweit besonderer Vereinbarung.

1.5.2 Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigenbedarf bis 30.000 Liter Gesamtmenge. 

Wird jedoch diese Mengenschwelle überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig. Der
Versicherungsschutz bedarf dann insoweit besonderer Vereinbarung.

1.5.3 Öl-, Benzin- und Fettabschneider;

1.5.4 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen
gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 bestimmt
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine „temporäre Inhabereigen-
schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist, weil eine
Endabnahme durch den Auftraggeber, d.h. den zukünftigen Anlageinhaber noch nicht erfolgt ist.

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 (1) AHB findet insoweit keine
Anwendung.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Ziffer 5 genannten Vorausset-
zungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den
Versicherungsnehmer bestehen können.

1.5.5 Austritt von Sickersäften aus Silos sowie Lagerung von Jauche und Gülle, wenn das Gesamtfas-
sungsvermögen der vorhandenen Behälter 2.500.000 Liter nicht übersteigt, sofern die Lagerung in
Behältern oder geschlossenen Gruben – nicht jedoch in Lagunen – auf dem Betriebsgrundstück
erfolgt und die Stoffe im versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen sind;

Wird jedoch diese Mengenschwelle überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig. Der
Versicherungsschutz bedarf dann insoweit besonderer Vereinbarung.

1.5.6 Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in Dungstätten auf dem Betriebsgrundstück erfolgt und
der Dung im versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen ist;

1.5.7 Lagerung von Mineralölen, Bioethanol, Pflanzenölmethylester (Biodiesel) oder sonstiger auf pflanzli-
cher oder tierischer Basis gewonnener Kraftstoffe auf dem Betriebsgrundstück, sofern das Gesamt-
fassungsvermögen der vorhandenen Behälter 30.000 Liter nicht übersteigt und ihre Verwendung
überwiegend für den versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt ist;

1.
Gegenstand der Versicherung

8. 
Erhöhungen und Erweiterungen
des Risikos
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Wird jedoch diese Mengenschwelle überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig. Der
Versicherungsschutz bedarf dann insoweit besonderer Vereinbarung. 

1.5.8 Lagerung von Nahrungs-, Genuss und Futtermitteln, soweit diese im Zusammenhang mit dem versi-
cherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb steht und die Anlage nicht nach dem Umweltschutz
dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegt.

1.5.9 Vorübergehende Lagerung von festen Düngemitteln bis zu einer Gesamtmenge von 25 Tonnen und
von flüssigen Düngemitteln bis zu einer Gesamtmenge von 10.000 Liter, jeweils für den eigenen
Betrieb;

Wird jedoch diese Mengenschwelle überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig. Der
Versicherungsschutz bedarf dann insoweit besonderer Vereinbarung.

1.5.10 Lagerung von Flüssiggas in dafür vorgesehenen Behältnissen auf dem Betriebsgrundstück, sofern
das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 3 Tonnen bzw. 6.800 Liter nicht übersteigt
und das Gas überwiegend für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt ist;

Wird jedoch diese Mengenschwelle überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig. Der
Versicherungsschutz bedarf dann insoweit besonderer Vereinbarung.

1.5.11 Betrieb einer Kleinkläranlage für häusliche Abwässer, soweit diese nicht anzeige- oder genehmi-
gungspflichtig ist;

1.5.12 Umwelteinwirkungen durch das unvorhergesehene und plötzlich eintretende Abschwemmen von
Gülle, Jauche und festem Stalldung bei deren Verwendung bzw. beim Ausbringen. Versicherungs-
schutz besteht für Schäden an fremden Pflanzen/Kulturen und an Gewässern, erstreckt sich jedoch
nicht auf Schäden an Grund und Boden und am Grundwasser;

1.5.13 Umwelteinwirkungen aus (Spritz-)Schäden durch Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-, Schäd-
lingsbekämpfungs- und Düngemittel an Pflanzen und Kulturen Dritter, die nicht Gegenstand der
Bearbeitung sind (Abtriftschäden).

Falls vereinbart und im Versicherungsschein ausdrücklich benannt, sind nachfolgende Risiken mitversichert:

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), soweit diese
Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.5 mitversichert sind.

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen);

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen);

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers, soweit diese Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.5
mitversichert sind, oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirkung auf
ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Was-
sers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko);

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen/Pflichtversicherung);

zu 2.1 bis 2.5: 

Für die aufgeführten Risiken besteht kein Versicherungsschutz, wenn diese nicht vereinbart und
nicht im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind.

3.1 Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) und 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden für die Ziffern 2.2 
und 2.5 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonderer 
Vereinbarung.

3.2 Ziffern 3.1 (2) und 3.2 AHB – Erhöhungen und Erweiterungen – finden für die Ziffern 2.2 und 2.5
ebenfalls keine Anwendung; hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen
innerhalb der unter Ziffer 2 versicherten Risiken

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB  –  die nachprüfbare erste Feststellung eines im Sinne
der Ziffer 1.2 versicherten Personen-, Sach- oder eines Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen
sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. 

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es
nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur
Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
– nach einer Störung des Betriebes

oder

– aufgrund behördlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines
sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermögensschadens. Die Feststellung der
Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung
fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

5.
Aufwendungen vor Eintritt des
Versicherungsfalles

2.
Fakultative Erweiterung des 
Versicherungsschutzes

3.
Vorsorgeversicherung/
Erhöhungen und Erweiterungen

4.
Versicherungsfall
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5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziffer 5.1 werden unter den dort
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch
den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider-
spruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

oder

5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig,
so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absätzen 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Ver-
letzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshöchstersatz-
leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20 % der Deckungssumme je Störung des Betriebes oder
behördlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 1.000 EUR selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Deckungssumme angerech-
net, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung
eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert
hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im
Sinne der Ziffer 5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete,
geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder
Besitz des Versicherungsnehmers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen,
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betrof-
fen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Nicht versichert sind, zusätzlich zu den bereits im Teil I Abschnitt C genannten Risikobegrenzungen und Aus-
schlüssen:   

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit
 wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen,
 verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht,
soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Umwelteinwirkungen entstehen;

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der
Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des
Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden;

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungs-
schutz besteht oder hätte beantragt werden können;

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn
des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur
Endablagerung von Abfällen;

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss
der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). Für Ziffer 1.5 gilt dieser Ausschluss nicht.

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle
nach Auslieferung entstehen;

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungs -

6.
Nicht versicherte Tatbestände
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nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen,
abweichen;

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach
dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung,
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen
bewusst nicht ausführen;

6.11 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines
Fließverhaltens;

6.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7.1 Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Deckungssumme.

Diese Deckungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres.

7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Deckungssumme die Höchst-
grenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle

– durch dieselbe Umwelteinwirkung;

– durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen
beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere
sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle als ein getreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB  wird gestrichen.

7.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadensersatzleistung 1.000
EUR selbst zu tragen.

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicher-
ten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der
Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder Vermögensschäden weiter, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses an gerechnet.

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des
unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.

8.2 Ziffer 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des
versicherten Risikos abzustellen ist.

9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen – abweichend von Ziffer 7.9 AHB –
auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

9.1.1 die auf eine Umwelteinwirkung im Inland zurückzuführen sind;

9.1.2 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen.

9.1.3 die auf Anlagen oder Tätigkeiten im Sinne von Ziffer 1.6.4 zurückzuführen sind. Ausgenommen blei-
ben Versicherungsfälle in den USA und Kanada.

Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sachschäden (oder nur für solche
Versicherungsfälle), die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Störung des bestimmungs-
gemäßen Betriebes sind. Somit gilt Ziffer 6.2 Absatz 2 dieser Umweltbedingungen als gestrichen.
Nicht versichert sind Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziffer 5.

9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Perso-
nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von
Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die
den Bestimmungen des SGB VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

9.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungs -

7.
Deckungssummen/Maximierung/
Serienschadenklausel/
Selbstbehalt

9.
Versicherungsfälle im Ausland

8.
Nachhaftung
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kosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

9.4 Bei Versicherungsfällen, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und/oder nach US-
amerikanischen oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer an jedem Versicherungsfall mit 10 %, mindestens 2.500 EUR, höchstens 50.000 EUR. 

Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten
liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, mit dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstituts angewiesen ist.

9.6 Versicherungsschutz wird im Rahmen dieses Vertrages nach jeweils geltendem Recht geboten mit
folgender Sonderregelung:

Der Bezug auf das Umwelthaftungsgesetz und insbesondere die damit verbundene Einstufung von
Anlagen sowie die Definition der Umwelteinwirkung gemäß § 3, 1 UmweltHG gilt verbindlich im Hin-
blick auf den Versicherungsschutz, auch wenn etwaige ausländische Rechtnormen anderslautende
Definitionen vorsehen. Im übrigen gilt jedoch das jeweilige Landesrecht.

9.7 Besondere Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebs-
stätten (z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dergleichen).

Die Ziffern 9.3 bis 9.5 gelten auch für Ansprüche, die inländische Versicherungsfälle betreffen, aber vor aus-
ländischen Gerichten geltend gemacht werden.

Teil IV Umweltschadensversicherung

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 1.1 und 7.10 a) AHB – die gesetzliche Pflicht öffentlich-recht-
lichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umwelt-
schäden. Umweltschaden ist eine

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

– Schädigung der Gewässer,

– Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder
einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben
genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungs-
nehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer
gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungs-
nehmer geltend gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann aus-
schließlich über eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden.

1.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich folgende Risiken:

1.3.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie
nicht unter die Ziffern 2.1 bis 2.5 fallen,

1.3.2. Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziffer 1.3.3 umfasst sind, nach Inverkehr-
bringen,

1.3.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen
gemäß Ziffern 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der
Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine „temporäre Inhabereigen-
schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist, weil eine
Endabnahme durch den Auftraggeber, d.h. den zukünftigen Anlageinhaber noch nicht erfolgt ist.

Aufwendungen des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in
Ziffer 9 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des
Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen können.

1.3.4 in Teil III Ziffer 1.5 benannte Risiken.

Soweit gemäß Teil III Ziffer 2 ausdrücklich versichert und im Versicherungsschein genannt, besteht Versiche-
rungsschutz auch für die unter Ziffern 2.1 bis 2.5 aufgeführten Risikobausteine:

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), soweit diese
Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.3 mitversichert sind.

10.
Inländische Versicherungs fälle,
die im Ausland geltend gemacht
werden

2.
Fakultative Erweiterung des 
Versicherungsschutzes

1.
Gegenstand der Versicherung
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2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen). 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen
handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers, soweit diese Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.3
mitversichert sind, oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf
ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Was-
sers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen). 

Zu 2.1 bis 2.5:

Für die aufgeführten Risiken besteht kein Versicherungsschutz, wenn diese nicht gemäß Teil III 
Ziffer 2 ausdrücklich versichert und nicht im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind.

3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzli-
chen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung
des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebs-
störung). 

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der Ziffer 1.3.2 Versicherungsschutz
für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der
Ziffer 1.3.1 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit
Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziffer 1.3.2 Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2
ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruk-
tionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft
und  Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst – abweichend von Ziffer 5.1 AHB – die Prüfung der gesetzlichen
Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde
oder einem sonstigen Dritten. 

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsneh-
mer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung-
und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis
oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wir-
kung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unbe-
rechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanie-
rungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur
Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den
Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann,
die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders ver-
einbarten höheren Kosten des Verteidigers.

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten  einschließ-
lich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtsko-
sten  

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern 

5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten
natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Aus-
gangszustand zurückversetzen;

5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürli-
chen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die
primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Res-
sourcen und/oder Funktionen führt; 

5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher
Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Scha-
dens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfal-
tet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschä-
digten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktio-

3.
Betriebsstörung

4.
Leistungen der Versicherung

5.
Versicherte Kosten
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nen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären
bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben. 

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und
der Jahreshöchstersatzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 20% der vereinbarten Deckungs-
summe ersetzt.

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die
zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder
vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt
der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches
Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt. 

5.3 Die unter Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die  auf Grundstücken des
Versicherungsnehmers gemäß Ziffer 10.1 oder  am  Grundwasser gemäß  Ziffer 10.2 eintreten, sind
nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

6.1 Für Risiken der Ziffern 2.1 bis 2.5 besteht – abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB – kein Versicherungs-
schutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige
Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffern 2.1 bis 2.5 versicherten Risiken. 

6.2 Für Risiken gemäß Ziffern 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder
Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen.

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschrif-
ten auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vor-
schriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 AHB kündigen.

7.1 Für Risiken gemäß Ziffern 1.3, 2.1, 2.3 und 2.4, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu
entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe von 
500.000 EUR. 

7.2 Für Risiken gemäß Ziffern 2.2 und 2.5, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-
hen, bedarf der Versicherungsschutz abweichend von Ziffer 4 AHB besonderer Vereinbarung.

Versicherungsfall ist abweichend von Ziffer 1.1 AHB die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltscha-
dens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versiche-
rungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf
an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von
Sanierungsmaßnahmen erkennbar war. 

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

(1) für die Versicherung nach Ziffern 1.3.4 und 2.1 bis 2.5 nach einer Betriebsstörung;

(2) für die Versicherung nach Ziffer 1.3.3 nach einer Betriebsstörung bei Dritten;

(3) für die Versicherung nach Ziffer 1.3.2 nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der
Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung; 

(4) für die Versicherung nach Ziffer 1.3.1 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer
oder Dritten – in den Fällen der Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach
behördlicher Anordnung;

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten gemäß (1) bis (3) –
für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umwelt-
schadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 9.1
werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass
die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die
Behörde ausgeführt werden.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und 

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig
und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern
und

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

oder

9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziffer 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die

6.
Erhöhungen und Erweiterungen

7.
Vorsorgeversicherung

9.
Aufwendungen vor Eintritt 
des Versicherungsfalles

8.
Versicherungsfall
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notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig,
so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

9.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshöchstersatz-
leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20% der vereinbarten Deckungssumme je Störung des
Betriebes oder behördlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 1.000 EUR selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Deckungssumme angerech-
net, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung
eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert
hat.

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v.
Ziffer 9.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von
Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.)
des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grund-
stücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertver-
besserungen sind abzuziehen. 

Zusätzlich zu den bereits in Teil I Abschnitt C genannten Risikobegrenzungen und Ausschlüssen, gilt:

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder
Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen,

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintreten, die im
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet,
geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um
dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt. 

10.2 am Grundwasser.

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnis-
ses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren. 

10.6 die im Ausland eintreten (siehe aber Ziffer 13.). 

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüt-
tet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den
Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer
Betriebsstörung beruhen.

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf
die Umwelt entstehen. 

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle,
festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass
diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in
die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in
andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

10.10 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erfor-
derliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an
einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist. 

10.11 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

10.12 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen,
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, weichen.

10.13 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen,
die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technikeinzuhaltenden Richtlinien oder
Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu
befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

10.14 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-

10.
Nicht versicherte Tatbestände
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hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher
Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben.

11.1 Es gilt die im Versicherungsschein angegebene Deckungssumme.

Diese Deckungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres. 

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Deckungssumme die Höchst-
grenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kosten gemäß Ziffer 5
werden auf die Deckungssumme angerechnet.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch

– dieselbe Einwirkung auf die Umwelt

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt,

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn
zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammen-
hang besteht, oder

– die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziffer 5 versicherten
Kosten 1.000 EUR selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzli-
chen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicher-
ten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der
Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch
nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses an gerechnet.

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des
unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet. 

12.2   Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versiche-
rungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeit-
punkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 10.6 im Umfang dieses Versicherungsver-
trages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-
rungsfälle, 

– die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziffer
1.3.1–1.3.4 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. d. Ziffern 1.3.2 und 1.3.3 nur,
wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, gem.
Ziffer 1.3.1.

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 1.2 auch für Pflichten oder Ansprüche
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder
Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

13.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.3.3
oder Erzeugnisse im Sinne von Ziffer 1.3.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder
Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.2.2 auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von
Ziffer 1.3.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeit gemäß
Ziffer 1.3.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

Zu Ziffer 13.2:

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gem. Ziffer 9 dieser Bedingungen bleiben vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland belegene Anlagen oder Betriebs-
stätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.

12.
Nachhaftung

11.
Deckungssummen/Maximierung/
Serienschadenklausel/
Selbstbehalt

13.
Versicherungsfälle im Ausland
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13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Das Versicherungsverhältnis kann – abweichend von Ziffer 19.1 AHB - gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde oder

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf
Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Zahlung von
Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

Abweichend von Ziffer 25 AHB gilt folgendes:

15.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungsneh-
mer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wur-
den.

15.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu
informieren über:

– seine ihm gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zuständige Behörde,

– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens
gegenüber dem Versicherungsnehmer,

– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,

– den Erlass eines Mahnbescheids,

– eine gerichtliche Streitverkündung,

– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

15.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie
alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

15.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versi-
cherer abzustimmen.  

15.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

15.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der
Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des
gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versiche-
rungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

Beruhen mehrere Versicherungsfälle

– auf derselben Ursache oder

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

und besteht Versicherungsschutz für diese Versicherungsfälle im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses
Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertrages bei der
Gothaer Allgemeine Versicherung AG, so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbetrag kumulativ
aus den verschiedenen Deckungssummen, sondern bei gleichen Deckungssummen höchstens eine
Deckungs summe, ansonsten maximal die höhere Deckungssumme zur Verfügung. 

Für die Feststellung der höchsten Deckungssumme ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der erste Versiche-
rungsfall eingetreten ist.

14.
Kündigung nach Versicherungsfall

15.
Obliegenheiten bei unmittelbarer
Gefahr eines Umweltschadens
und nach Eintritt eines solchen

16.
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II. USV-Zusatzbaustein 1

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt:

Abweichend von Teil I Ziffer 10.1 besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz
auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz  

– an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich Gewäs-
sern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet,
geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

– an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesund-
heit ausgehen.

Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an diesen Böden kann  Versiche-
rungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages und dem Teil III Zusatzbaustein 2 vereinbart wer-
den.

– an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die von dem Versicherungsnehmer
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet Teil I Ziffer 1.2 Absatz 3 dann keine
Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das Gleiche
gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des Umweltschadens-
gesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in
Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grund-
stücke. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von Teil I Ziffer 6 und Ziffer 7 kein Versicherungsschutz.

Abweichend von Teil I Ziffer 10.2 besteht Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz am Grundwasser.

Die in Teil I Ziffer 10 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Ver-
sicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind: 

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum des
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen
sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Abstur-
zes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder
den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung
oder Vernichtung von Erdreich.

Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach-/Feuer-
versicherung vereinbart werden.

3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden,  

– die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen, 

– die auf unterirdische Leitungen oder Behältnisse zurückzuführen sind, es sei denn, diese sind
nach dem Stand der Technik doppelwandig bzw. als selbstsichernde Saugleitung ausgeführt.  

3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

Es gilt die im Versicherungsschein angegebene Deckungssumme. Diese bildet auch die Höchstersatzleistung
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres und steht im Rahmen der gemäß Teil I
Ziffer 11 vereinbarten Deckungssumme zur Verfügung.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziffer 5 versicherten Kosten den
im Versicherungsschein genannten Betrag selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prü-
fung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

1. 
Schäden an geschützten Arten,
natürlichen Lebensräumen, Böden
und Gewässern

4.
Deckungssummen/Maximierung/
Selbstbehalt

3.
Nicht versicherte Tatbestände

2.
Schäden am Grundwasser

207419q20100115:107419q20060719  15.01.10  09:59  Seite 24



25

III. USV-Zusatzbaustein 2

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt:

Abweichend von Teil I Ziffer 10.1 und über den Umfang des Zusatzbausteins 1 des Teils II hinaus besteht im
Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur
Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz (BBod-
SchG), wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des
Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war.

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmittelbare
Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetrete-
nen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers sind. Teil I Ziffer 3.2 findet
keine Anwendung.

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, fin-
det Teil I Ziffer 1.2 Absatz 3 keine Anwendung.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grund-
stücke. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von Teil I Ziffern 6 und 7 kein Versicherungsschutz.

In Ergänzung zu Teil I Ziffer 5.2 sind die dort genannten Kosten für die Sanierung von Schädigungen des
Bodens auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit
ausgehen.

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung

– aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder 

– diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden.

3.1 Nicht versichert sind Kosten i. S. v. obiger Ziffer 2, soweit die Schädigung des Bodens des Versiche-
rungsnehmers Folge einer Betriebsstörung beim Dritten ist.

3.2 Die in Teil I und II genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung.

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Teil II Zusatzbaustein 1 vereinbarten Deckungssumme
und der dort vereinbarten Selbstbeteiligung. 

1.
Schäden an Böden –
Ansprüche gemäß BBodSchG

2.
Versicherte Kosten

4.
Deckungssummen/
Maximierung/Selbstbehalt

3.
Nicht versicherte Tatbestände
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